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Textliche Festsetzungen gem. § 9 (1) BauGB
 

1.  Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß §9 (1) Nr. 25a BauGB

1.1 In dem WA-Gebiet sind mind. 25% der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen mit heimischen 
Pflanzenarten (z.B. Vogelbeere, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Weissdorn und Obstbäumen als hoch- oder 
Halbstämme, sowie Beerensträucher)  fachgerecht zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu 
ersetzen.

Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 (1) und (4) BauO NRW

1.   Dachform, Dachneigung, Gebäudehöhe

1.1 Die in den Baugebieten angegebenen Planzeichen über Dachformen (FD= Flachdach) sind 
Bestandteile dieser Satzung.  
1.2 Die maximal zulässige Gebäudehöhe, gemessen zwischen der Oberkante der fertiegen zugehörien 
Erschließungsstraße (Pommernschleife) und dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwand,  beträgt 
max. 12,00 m. Die Höhe der zugehörigen Erschließungsstraße beträgt 55,30 ü.NN. 

2.   Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke

2.1 Die Oberflächen von Hofflächen, Garagenzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit 
wasserdurchlässigen Materialien (Rasenkammersteine, Rasengittersteine, wassergebundene Decke 
o.ä.)zu gestalten.
2.2 Auf den Stellplatzanlagen ist je 4 Stellplätze 1 großkroniger heimischer Laubbaum (wie Stieleiche, 
Rotbuche, Esche o.ä.), Stammumfang mind. 12 cm, gemessen in 1m Höhe, zu pflanzen, zu unterhalten 
und bei Verlust zu ersetzen.

3.   Einfriedungen

3.1 Im Bereich der Wohnwege müssen Einfriedungen einen Abstand von mind. 0,50m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen einhalten. Alle Einfriedungen, ausgenommen Hecken und lebende Gehölze, sind zur 
öffentlichen Verkehrsfläche dauerhaft in voller Höhe einzugrünen. Einfriedungen an der öffentlichen 
Verkehrsfläche sind ohne Abstand nur in Form von lebenden Gehölzen  (z.B. Hecken) zulässig und dürfen 
eine Höhe von 1,00m nicht überschreiten.

5   Ordnungswidrigkeiten

5.1 Ordnungswidrig i. S. d. § 84 (1) Nr. 21 BauO NW handelt, wer vorsätzlich oder  fahrlässig gegen die 
Punkte 1 - 4 verstößt.

Hinweise:
Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.  Mauerfunde, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich 
anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG NW).

Kampfmittelräumdienst
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das Absuchen der 
bebaubaren Grundstücksflächen und der Baugruben ist durch den Kampfmittelräumdienst zwingend 
vorgeschrieben. Vor dem Beginn von Ramm- oder Bohrarbeiten mit schwerem Gerät sind 
Sondierbohrungen erforderlich. Hinweis: Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf 
außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten 
sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.
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